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Enterprise Europe Network

EU-weites Informations- und Beratungsnetzwerk für KMU

Zweck: Schaffung eines einheitlichen Ansprechpartners 
für KMU in EU-Angelegenheiten 

initiiert und unterstützt von Europäischer Kommission

eingerichtet bei ca. 500 Partnerorganisationen 
europaweit (Wirtschaftskammern, 
Technologieförderstellen...)

hohe Dienstleistungsqualität durch spezialisierte 
Partnerorganisationen



Enterprise Europe Network unterstützt
Unternehmen bei:

 EU-Förderungen (Beratung zu Förderprogrammen für 
KMU)

 EU-Recht (Waren- und Dienstleistungsfreiheit) 

 Unterstützung bei Handelshemmnissen (bei 
Diskriminierungen innerhalb des EU-Binnenmarktes)

 Suche von Kooperationspartnern (Vertrieb, Einkauf, 
Joint-Ventures, Produktion, F&E, Technologien...)

Produktsicherheit: Information&Beratung

 Fragen zur Einstufung des Produktes: fällt es unter eine 
bestimmte Richtlinie (auch Grenzfälle, die Rücksprache 
mit Behörde/Ministerium/EU-Ausschuss erfordern)

 Abklärung anwendbarer Normen/EN mit Normungsinstitut

 Rechtsfragen insbes. zu importierten oder 
fremdgefertigten Produkten (was muss Importeur 
beachten, wofür ist er verantwortlich)

 Spracherfordernisse (in welchen Sprachen müssen 
Unterlagen abgefasst sein, wer ist dafür verantwortlich)



CE-Portal der WKO

 http://wko.at/ce

 Basisinfos zu CE-Kennzeichung :
 Anwendungsbereich des CE Zeichens
 Hersteller- und Händlerverpflichtungen
 Konformitätsbewertungsprozess

 CE-Fragebogen: Fällt mein Produkt unter eine oder mehrere CE-
Richtlinien ?

 Links zu: Richtlinien- und Gesetzestexten, Notified Bodies, 
Harmonisierten Normen

Unterstützung bei Handelshemmnissen in
EU-Mitgliedsstaaten

 ein in Ö gesetzeskonformes Produkt erfüllt nicht alle 
techn. Vorschriften in einem anderen EU-MS

 Prüfung des Sachverhalts (harmonisierte und nicht-
harmonisierte Produktaspekte) auf EU-Rechtskonformität

 Neu: Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung im nicht-
harmonisierten Bereich – Beweislast beim MS! 

 Intervention durch betreffende Außenhandelsstelle

 Beschwerde bei EU-Kommission wegen Binnenmarkt-
hindernis



Weitere Informationen

Enterprise Europe Network

Mag. Heinz Kogler
Tel: +43 (0)5 90 900-4206

http://www.EnterpriseEuropeNetwork.at
euroinfo@wko.at


